
Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr. 10. 4?

2. der Gewählte hat, die Bestimmungen der zur Zeit geltenden und der etwa künftig zu erlassenden
Vorschriften über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Nheinprovinz als für sich
verbindlich anzuerkennen;

3. der Gewählte ist ferner gehalten, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns,
insbesondere auch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abteilungsdirigent fungiert,
beschäftigen zu lassen."
Eine Nachweisung über die perfönlichen und dienstlichen Verhältnisse des Landesoberbaurats Heine-

kllmp ist umseitig beigefügt.
Der Provinzilllausfchuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle den Landesoberbaurat Heinekamp unter den zuletzt genannten Be¬

dingungen wiederwählen."

Düsseldorf, den 12. Februar 1930.
Der Provinzialausschuh:

Dr. Adenauer,
Vorsitzender. __________

Dr. Horion,
Landeshauptmann.

Nachweisung
über die persönlichenund dienstlichen Verhältnisse des landesoberbaurats Heinekamp.

Des Beamten

Familien- und
Vorname

Geburts¬
datum

und -ort

Zeitpunkt der
Ernennung zum

Regierungs-
baumeister

Familien¬
verhältnisse Bemerkungen

Heinekamp,
Rudolf

2. Oktober
1869

in Siegburg

28. Januar
1897

mit Dienstalter
vom 28. Januar

1896

verheiratet Landesoberbaurat Heinekamp trat am
15. August 1903 in den Dienst der Rhei¬
nischen Provinzialverwaltung, wurde
am 15. Februar 1904 als Landesbauin-
spektor angestellt, verwaltete das Land-
desbauamt Prüm und dann dasjenige
in Krefeld. Vom 9. August 1918 ab
wurde er mit der Wahrnehmung der
Dienstgeschäfte eines Landesoberbauin-
svektors bei der Zentralstelle beauftragt;
vom I.April 1919 ab erfolgte seine
Wahl zum Lanoesbaurat auf die Dauer
von 12 Jahren. Er ist Dirigent der
Straßenbauabteilung.

Vericht und Antrag
des provinzialausschusses,

Anlage IN.
lDrnÄsllche Nr. 8.>

betreffend den Flblauf der Dienstzeit des candesmedizinalrats Professor Dr. Molineus.

Der erweiterte Provinzialausfchuß, handelnd auf Grund des Gesetzes vom 27. April 1920 an Stelle
des Provinziallandtags, hat in seiner Sitzung am 31. Mai 1920 den Dozenten für Chirurgie und Ortho¬
pädie Dr. Molineus an der Düsseldorfer Akademie für praktische Medizin unter folgenden Bedingungen
zum Lcmdesmedizinalrat gewählt:
„1. Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre vom 1. Januar 1919 ab.
2. Das Besoldungsdienstalter wird auf den 1. Januar 1913 und das Gehalt demgemäß auf 6800 Mark

festgefetzt.
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3. Der Gewählte hat die Bestimmungen der zur Zeit bestehenden und der etwa künftig noch zu er¬
lassenden Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Rheinprovinz
als für sich verbindlich anzuerkennen.

4. Der Gewählte muß sich verpflichten, ohne Genehmignng des Provinzialausfchusses kein Mandat
für eine politische Körperschaft oder in die Gemeindevertretung zu übernehmen, wenn ihm für
letzteres ein gesetzlicher Ablehnungsgrund zur Seite steht."

Die 12jährige Amtszeit des Lnndesmedizinalrats Profefsor Dr. Molinens geht am 31. Dezember 1930
zu Ende. Da der Provinziallandtag im Jahre 1931 voraussichtlich erst nach diesem Zeitpunkte znsammen-
tritt, so wird sich der Provinziallandtag schon in seiner diesjährigen Tagung mit der Wiederwahl zu
befassen haben.

Für die Wiederwahl würden folgende Bedingungen zu gelten haben:
„1. Die Wiederwahl zum Landesmedizinalrat erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am

1. Januar 1931.
2. Der Gewählte hat die Bestimmungen der zur Zeit geltenden und der etwa künftig zu erlassenden

Vorschriften über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Nheinprovinz als für fich
verbindlich anzuerkeuueu."
Eine Nachweifung über die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse des Lnndesmedizinalrats

Profesfor Dr. Molineus ist umseitig beigefügt.
Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle den Landesmedizinalrat Profefsor Dr, Molineus unter den zuletzt

genannten Bedingungen wiederwählen."

Düsseldorf, den 12. Februar 1930.
Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. _______ Landeshauptmann.

Nachweisung
über die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse des candeZmedizinalrats

Professor Dr. Molineus.

Des Beamten
Geburtsort

Familien- und
Vornamen

und
Geburts¬

datum

Approbation
als Arzt

Familien-
Verhältnisse Bemerkungen

Professor
Dr. Molineus,

Gustav

Barmen
5. 11. 1880

vom
20. 2.1904

verheiratet Dr. Molineus übernahm am 1. 2. 1914
zunächst im Nebenamte die Geschäfte
eines ärztlichen Beraters bei der Rhei¬
nischen Provinzialverwaltung, insbe¬
sondere bei der landwirtschaftlichen Be¬
rufsgenossenschaft. Da die sachverstän¬
dige Mitarbeit eines medizinisch vorge¬
bildeten Beamten bei der Nentenbewil-
ligung und der Durchführung des Heil¬
verfahrens ein dauerndes Bedürfnis
wurde, erfolgte seine Wahl zum Landes¬
medizinalrat vom 1. 1. 1919 ab auf eine
12jährige Amtsdauer. Seit Inkraft¬
treten des Gesetzes, betreffend die öffent¬
liche Krüppelfürsorge vom 6. 5. 1920
versieht Dr. Molineus auch die Auf¬
gaben als Landeskrüppelarzt.
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